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Veranstaltungskalender 2026 
 
 
 

28.02.2026 Beginn Vorbereitungslehrgang VJP  
 8 Termine, Kosten 140 EUR 
 
05.03.2026 Mitgliederversammlung 

Treffpunkt: wird mit Einladung bekannt gegeben.  
 
18.04.2026 Verbands-Jugendprüfung (VJP) gem. VZPO i. d. jeweils gültigen Fassung. 
  Nennschluss: 28.03.2025 
  Nenngeld:  90 EUR für Mitglieder, 110 EUR für Nichtmitglieder. 
     25 EUR zusätzlich für Nichtmitglieder des LJV NRW 

 Begrenzt auf 6 Hunde, Vereinsmitglieder haben Vorrang 
 
Mai 2026 Beginn des Jagdgebrauchshund-Führerlehrgänge  

Infos über die Geschäftsstelle 

 
 
19.09.2026 Verbands-Herbstzuchtprüfung (HZP) o. Spur mit o. l. E. gem. VZPO i. d. jeweils 

gültigen Fassung 
Nennschluss: 29.08.2026 
Nenngeld: 110 EUR für Mitglieder. 
   140 EUR für Nichtmitglieder 

     30 EUR zusätzlich für Nichtmitglieder des LJV NRW 
   Begrenzt auf 6 Hunde, Vereinsmitglieder haben Vorrang 
 
Zusatzfächer BP §6 Euro 30 für Mitglieder LJV, Nichtmitglieder Euro 60 

 im Anschluss an die bestandene HZP (ohne Einwirken beim 
Bringen) 

 
26.09.2025 Brauchbarkeitsprüfung (BP §6 u. 7) gem. BPO NW i.d. jeweils gültigen Fassung, 

zugelassen werden nur Jagdscheininhaber mit Hunden, deren Identität nachweisbar ist 
(Täto-Nr., Chip-Nr.). 
Nennschluss:  03.09.2025 
Nenngeld:        Euro 90,00 plus Euro 25,-- für l. E. (wenn erforderlich) für Mitglieder des  

   LJV NW § 6, §7 dito 
  Euro 180,00 plus Euro 25,-- für l. E. (wenn erforderlich) für  

   Nichtmitglieder des LJV NW §6, §7 dito 
  Begrenzt auf 10 Hunde, Vereinsmitglieder haben Vorrang. 

 
17/18.10.26   Verbandsgebrauchsprüfung (VGP) gem. VGPO in der jeweils gültigen Fassung.  

Schweißfährte getupft mit Wildschweiß, Stöbern im Wald, Fuchs über Hindernis 
Nennschluss:  28.09.2026 
Nenngeld: 150 EUR für Mitglieder. 

180 EUR für Nichtmitglieder 

 60 EUR zusätzlich für Nichtmitglieder des LJV NRW 
 Begrenzt auf 3 Hunde, Vereinsmitglieder haben Vorrang 

. 
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17/18.10.26   Verbandsprüfung nach dem Schuss (VPS) gem. VPSO in der jeweils gültigen  
Fassung, Schweißfährte getupft mit Wildschweiß, Stöbern im Wald, Fuchs über  
Hindernis 

  Nennschluss: 28.09.2026 
  Nenngeld:  120 EUR für Mitglieder 

 150 EUR für Nichtmitglieder. 
  50 EUR zusätzlich für Nichtmitglieder des LJV NRW 
  Begrenzt auf 3 Hunde, Vereinsmitglieder haben Vorrang 

 

18.10.2026     Bringtreueprüfung (BTR) gem. Anlage zur VGPO i. d. jeweils gültigen Fassung. 
Nennschluss: 06.09.2025 
Nenngeld: 50 EUR für Mitglieder 

70 EUR für Nichtmitglieder 
   Füchse sind durch Prüfungsteilnehmer zu stellen 

 
08.11.2026 Langschleppenprüfung 800, 1200, 1500 m 
  Nennschluss: 08.03.2025 
  Nenngeld:  40 EUR für Mitglieder 

 60 EUR für Nichtmitglieder 
 
 
 
Treffpunkte für alle Prüfungen werden zeitnah bekannt gegeben.  
 
Nennungen bitte möglichst online über den Link (außer Brauchbarkeitsprüfungen) 
https://online-nennung.japa4u.de/?edvnr=1108 
an Uwe Wilde, An der Quelle 4, 53894 Mechernich. 
 
Anmeldungen Hundeführerlehrgang möglichst per Mail an: 
Email:  post@jgv-nordeifel.de;  
 
Entsprechende Formulare sind auf den Seiten des JGHV und LJV NRW erhältlich.  
Alle Nenngelder für die Prüfungen müssen bis zum jeweiligen Nennschluss auf das 
Vereinskonto KSK Euskirchen IBAN DE26382501100003108883 – BIC: WELADED1EUS eingezahlt  
werden. 
Alle Hundeführer müssen bei der Anmeldung zu den Prüfungen 
eine Kopie Ihrer Mitgliedskarte des LJV hinzufügen oder unaufgefordert das erhöhte 
Nenngeld entrichten. 
Nenngeld ist gleich Reuegeld, das bedeutet, dass das Nenngeld auch dann zu entrichten ist, wenn der 
Hund nicht an der Prüfung teilnimmt. 
Nur vollständige (inkl. Kopie Ahnentafel und aller Prüfungszeugnisse und Leistungsnachweise, Nachweis 
Haftpflicht, Tollwutimpfung) und lesbare Nennungen incl. Überweisungsbeleg werden bearbeitet.  
Der Hundeführer ist für die vollständige Einreichung der Nennung verantwortlich.  
Vereinsmitglieder haben Vorrang.  
 
Es gelten die jeweilig gültigen PO’s und FB des JGHV/LJV NRW. 
,  


